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Satzung 
der Stadt Kaiserslautern über die Vermeidung,  

Verwertung und Beseitigung von Abfällen  
(Abfallsatzung) 
vom 12.12.2012 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat aufgrund der §§ 24 und 26 der Gemeinde-
ordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20.10.2010 (GVBl. S. 319), des Landesabfallwirtschaftsgesetz 
(LAbfWG) vom 02.04.1998 (GVBl. S. 97), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
22.06.2012 (GVBl. S. 163), in Ausführung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212) und der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 
19.06.2002 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.02.2012 (BGBl. I 
S. 212), am 03.12.2012 folgende Satzung beschlossen: *) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Änderungen siehe nächste Seite 
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*) geändert durch 
 
1) Satzung vom 10.12.2013 gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.12.2013. Die Sat-

zung wurde am 19.12.2013 gemäß §§ 24, 27 GemO und 17 der Hauptsatzung 
der Stadt Kaiserslautern in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" - Ausgabe Kaisers-
lautern - öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.  
 

2) Satzung vom 10.12.2013 gemäß Stadtratsbeschluss vom 02.12.2013. Die Sat-
zung wurde am 19.12.2013 gemäß §§ 24, 27 GemO und 17 der Hauptsatzung 
der Stadt Kaiserslautern in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" - Ausgabe Kaisers-
lautern - öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Satzung tritt zum 01.07.2014 in Kraft.  
 

 
3) Satzung vom 08.12.2014 gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.12.2014. Die Sat-

zung wurde am 18.12.2014 gemäß §§ 24, 27 GemO und 16 der Hauptsatzung 
der Stadt Kaiserslautern in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" - Ausgabe Kaisers-
lautern - öffentlich bekannt gemacht. 

 
Die Satzung ist am 01.01.2015 in Kraft getreten. 
 

4) Satzung vom 13.12.2017 gemäß Stadtratsbeschluss vom 11.12.2017. Die Sat-
zung wurde am 21.12.2017 gemäß §§ 24, 27 GemO und 16 der Hauptsatzung 
der Stadt Kaiserslautern im amtlichen Teil des Amtsblattes öffentlich bekannt ge-
macht. 

 
Die Satzung ist am 01.01.2018 in Kraft getreten. 
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          ERSTER ABSCHNITT  

                  Allgemeines 

                           

                         § 1 

Aufgabe und öffentliche Einrichtung 
 
(1)  Die Stadt betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet nach Maßgabe der Gesetze und 

dieser Satzung als öffentliche Einrichtung. Sie wird dabei als öffentlich-rechtlicher Ent-
sorgungsträger tätig. Zweck der öffentlichen Einrichtung ist es, die Abfallvermeidung zu 
fördern sowie Abfälle zur Wiederverwendung vorzubereiten, zu recyceln, sonst zu ver-
werten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen. Neben den unmittelbar städtischen 
Einrichtungen gehören hierzu auch die Einrichtungen der Zentralen Abfallwirtschaft Kai-
serslautern, gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt und des Landkreises Kaiserslau-
tern (ZAK) nach Maßgabe der Anstaltssatzung. 

 

(2) Die Stadt informiert und berät über die Möglichkeiten zur Vermeidung, zur Vorbereitung, 
zur Wiederverwendung, zum Recycling und Verwertung von Abfällen (Abfallberatung). 

 

(3) Die Stadt kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben ganz oder teilweise Dritter bedienen. 
 

 
§ 2 

Abfallvermeidung und Förderung der Kreislaufwirtschaft 
3) 

(1) Die Erzeuger und Besitzer von Abfällen sind verpflichtet, dazu beizutragen, dass Abfälle 
möglichst vermieden und nicht vermiedene Abfälle nach Möglichkeit wiederverwendet, 
recycelt oder sonst verwertet werden. 

 

(2)   Die Stadt hat bei der Beschaffung von Arbeitsmaterialien und Gebrauchsgütern sowie 
bei der Ausschreibung und der Vergabe öffentlicher Aufträge den Herstellern und Ver-
treibern solcher Produkte den Vorzug zu geben, die 

 

1. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, 
in energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen, rohstoffarmen oder 
abfallarmen Produktionsverfahren oder aus nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt sind, 

 

2. sich durch besondere Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit, durch Wie-
derverwendbarkeit oder Verwertbarkeit auszeichnen oder 

 

3. die im Vergleich zu anderen Erzeugnissen zu weniger oder zu schadstoffärmeren 
Abfällen führen oder sonst umweltverträglicher als andere Produkte zu entsorgen 
sind, 

 

 sofern die Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und 
dadurch keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen (umweltfreundliche Produkte). 

 

(3) Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wirkt die Stadt ferner darauf hin, dass alle juristischen 
Personen des privaten Rechts, an denen sie beteiligt ist, in gleicher Weise verfahren. 
 
 
 
 
 

                                                
3)  Fassung vom 08.12.2014 
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§ 3 

Begriffsbestimmungen 
1) 2) 3) 4) 

(1) Zugelassene Abfallbehälter und Abfallsäcke im Sinne dieser Satzung sind: 
 

 
1. genormte braune Abfallbehälter mit 120 und 240 Litern Fassungsvermögen für 

Bioabfälle; 
 

2. genormte graue Abfallbehälter mit blauer Kennzeichnung mit 120 Litern, 240 Li-
tern, 0,77 m3  und 1,1 m3 Fassungsvermögen für die Sammlung von Papier, 
Pappe und Kartonagen (PPK). 

 

3. genormte graue Abfallbehälter mit 60, 90, 120 und 240 Litern Fassungsvermögen 
für Restabfälle; 
 

4. genormte Großbehälter für Restabfälle mit einem Fassungsvermögen von 
- 0,77 m³, 
- 1,1 m³, 
- 5 m³; 

 

5. genormte Gleitabrollbehälter mit einem Fassungsvermögen 
- bis 10 m³, 
- über 10 m³ bis 20 m³, 
- mehr als 20 m³; 

 

6. genormte Pressbehälter mit einem Fassungsvermögen von 
- bis 10 m³, 
- über 10 bis 20 m³; 

 

7. genormte Absetzmulden mit einem Fassungsvermögen von 
- 5,5 m³, 
- 7 m³, 
- 10 m³; 

 

8. zum einmaligen Gebrauch bestimmte und mit der Aufschrift „Stadtbildpflege Kai-

serslautern (SK)“ versehene 

a) blaue Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von ca. 70 Litern für 

Restabfälle, 

b) Abfallsäcke aus Papier mit Aufdruck „Grünabfallsack“ mit einem Fassungs-

vermögen von ca. 120 Litern für die Sammlung von Grünabfall/Grünschnitt,  

c) Abfallsäcke mit einem Fassungsvermögen von ca. 70 Litern aus Papier für 

die Sammlung von Papier/Pappe/Kartonagen (PPK), 

d) Abfallsäcke aus Papier mit dem Aufdruck „Laubsack der Stadtbildpflege Kai-

serslautern (SK)“ mit einem Fassungsvermögen von ca. 120 Litern für die 

saisonale Sammlung von Laub (Laubsäcke). 

 

 

                                                
1)  Fassung vom 10.12.2013 
2)  Fassung vom 10.12.2013 
3)  Fassung vom 08.12.2014 
4)  Fassung vom 13.12.2017 
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9. „Gelbe Säcke“ zur Sammlung von Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall 

oder Verbundmaterialien, wobei für diese Sammlung die Dualen Systeme zustän-

dig sind. 
 

(2) Feste Abfallbehälter im Sinne dieser Satzung sind alle in Absatz 1 genannten Abfallbe- 
hälter mit Ausnahme der Abfallsäcke. 
 

(3) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeich- 
nung jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet, insbesondere dann, wenn ihm eine Hausnummer zugeteilt ist. 

 

(4) Grundstückseigentümern stehen Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Woh- 
nungserbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks 
dinglich Berechtigte gleich. 
 

(5) Als bewohnte Grundstücke im Sinne dieser Satzung gelten bebaute Grundstücke und 
sonstige zum Aufenthalt von Personen bestimmte Grundstücke, auch wenn sie nicht 
ständig bewohnt sind. 

 

(6) Abfälle aus privaten Haushaltungen sind solche Abfälle, die in privaten Haushalten im 
Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und zuge- 
hörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen vergleichbaren Anfallorten 
wie Wohnheimen oder Einrichtungen des betreuten Wohnens. Private Haushaltungen 
im Sinne dieser Satzung sind auch Personengemeinschaften sowie Einzelpersonen, 
die eine selbstständig bewirtschaftete oder in sich geschlossene Wohnungseinheit mit 
eingerichteter Küche bzw. Kochnische inne haben, auch wenn sie ganz oder teilweise 
von anderen Haushaltungen versorgt werden. 

 

(7) Gewerbliche Siedlungsabfälle sind Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen 
als privaten Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Eu- 
ropäische Abfallverzeichnis vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379) in der jeweils 
aktuellen Fassung aufgeführt sind, insbesondere 
a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen auf 

Grund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 
 

b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Absatz 6 
genannten Abfälle. 

 

(8) Beschäftigte im Sinne dieser Satzung sind alle in einem anderen Herkunftsbereich als 
privaten Haushaltungen Tätige (z. B. Arbeitnehmer, Unternehmer, mithelfende Fami- 
lienangehörige, Auszubildende, freiberuflich Tätige) einschließlich Zeitarbeitskräfte. 
 
Beschäftigte, die die Hälfte der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden 
bei der Veranlagung zur Hälfte berücksichtigt. Beschäftigte, die weniger als die Hälfte 
der branchenüblichen Arbeitszeit beschäftigt sind, werden bei der Veranlagung zu ei-
nem Viertel berücksichtigt. 

 

§ 4 

Umfang der Abfallentsorgungsleistung 
3) 

(1) Die Abfallentsorgung der Stadt umfasst das Einsammeln und Befördern und die Ver- 
wertung und die Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und von zur Be- 
seitigung überlassenen Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, hierzu zählen auch  
 

                                                
3) Fassung vom 08.12.2014 
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die rechtswidrig entsorgten Abfälle im Sinne des § 16 Abs. 2 LKrWG. § 20 Abs. 1 Satz 
2 und § 17 Abs. 1 Sätze 2 und 3 KrWG bleiben unberührt. Maßnahmen der Abfallent- 
sorgung sind das Sammeln, Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, Befördern, La-
gern und Behandeln von Abfällen. Abfälle werden so eingesammelt, dass die Möglich-
keiten zur vorrangigen Abfallverwertung genutzt werden können. Sie sind nach näherer 
Maßgabe dieser Satzung zur Verwertung und Beseitigung getrennt zu überlassen. 
 
 

(2) Die Stadt sammelt, befördert, verwertet und beseitigt im Rahmen des Absatzes 1 alle 
Abfälle mit Ausnahme 

 

1. der in § 2 Abs. 2 KrWG genannten Stoffe und Abfälle, 
 

2. der Abfälle, die einer Rücknahme- oder Rückgabepflicht aufgrund einer Rechts- 
verordnung nach § 25 KrWG unterliegen und tatsächlich über ein eigenes System 
der Systembetreiber zurückgenommen werden, derzeit insbesondere Behälterglas 
und Leichtverpackungen, 

 

3. von Sonderabfällen, die gem. § 8 Abs. 4 LKrWG der Zentralen Stelle für Sonder- 
abfälle anzudienen sind und gem. § 4 Abs. 4 LKrWG nicht der Entsorgungspflicht 
der Stadt unterliegen. Hierzu zählen nicht die gefährlichen Abfälle, die in haus- 
haltsüblichen Mengen anfallen und nicht verwertet werden, und gefährliche Abfäl- 
le, die ihre Herkunft in privaten Haushaltungen haben und getrennt von sonstigen 
Abfällen eingesammelt worden sind, 
 

4. sonstiger Abfälle, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 LKrWG mit Zustimmung der zustän- 
digen Behörde von der Entsorgung ausgenommen sind. 

 

(3) Soweit Abfälle durch die Stadt zu verwerten oder zu beseitigen sind, werden vom 
Sammeln und Befördern durch die Stadt Flüssigkeiten, Autowracks und Altreifen, 
Erdaushub, Bauschutt, Klärschlamm sowie Abfälle aus Tierhaltungen (ausgenommen 
Kleintierhaltung), Straßenaufbruch sowie Abfälle, die nicht aus privaten Haushaltungen 
herrühren und nicht in zugelassenen Abfallbehältern gesammelt werden können, aus- 
genommen. Der Abfallbesitzer hat für die Beförderung dieser Abfälle zu der von der 
Stadt bestimmten Anlage selbst zu sorgen. Er hat dies der Stadtverwaltung auf Verlan- 
gen anzuzeigen. 

 

(4) Von der Pflicht zum Einsammeln und Befördern durch die Stadt sind außerdem dieje- 
nigen Abfälle zur Verwertung ausgenommen, die vom Abfallbesitzer zu den von der 
Stadt oder der ZAK eingerichteten Wertstoffhöfen gebracht und dort bestimmungsge- 
mäß angenommen werden dürfen. 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

4) 
 

(1) Jeder Eigentümer von bewohnten Grundstücken im Stadtgebiet ist verpflichtet, sein 
Grundstück an die Abfallentsorgungseinrichtung der Stadt anzuschließen, wenn das 
Grundstück von privaten Haushaltungen zu Wohnzwecken genutzt wird (Anschluss- 
zwang). Der Eigentümer eines Grundstückes und jeder andere Abfallerzeuger und - 
besitzer (z.B. Mieter und Pächter) auf einem an die Abfallentsorgung angeschlossenen 
Grundstück ist verpflichtet, die auf seinem Grundstück oder sonst bei ihm anfallende 
Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung aus privaten Haushaltungen der 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen (Benutzungszwang). 
 

(2) Eigentümer von Grundstücken und Abfallerzeuger und Abfallbesitzer auf Grundstü- 
cken, die nicht zu Wohnzwecken, sondern anderweitig (z.B. gewerblich oder industriell) 
genutzt werden, haben gleichermaßen die Verpflichtungen nach Abs. 1 (Anschluss- 
und Benutzungszwang), soweit auf diesen Grundstücken Abfälle zur Beseitigung anfal- 

                                                
4) Fassung vom 13.12.2017 
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len. Sie haben nach § 7 Absatz 2 GewAbfV mindestens einen Pflicht-Restabfallbehälter 
je Anfallstelle (Betrieb) zu benutzen. 

 

(3) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für Grundstücke, die von privaten 
Haushaltungen zu Wohnzwecken und gleichzeitig anderweitig (z.B. gewerblich oder in-
dustriell) genutzt werden (sog. gemischt genutzte Grundstücke). Die Nutzung eines 
gemeinsamen Restabfallbehälters durch die privaten Haushaltungen und die Erzeuger 
und Besitzer von gewerblichen Siedlungsabfällen kann auf schriftlichen Antrag hin ge- 
nehmigt werden. 

§ 6 

Ausnahmen von Überlassungspflichten 
3) 

(1) Wer gem. § 17 Abs. 1 KrWG eine ordnungsgemäße und schadlose Abfallverwertung 
auf den im Rahmen der privaten Lebensführung selbst genutzten Grundstücken vor- 
nimmt, ist zur Überlassung von Abfällen gem. § 5 nicht verpflichtet. Gleiches gilt bei 
Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, soweit der Abfallerzeuger oder Abfallbesit- 
zer den Nachweis der ordnungsgemäßen Verwertung erbringt. Die Befreiung von der 
Überlassungspflicht erfolgt durch die Stadtverwaltung auf schriftlichen gebührenpflich-
tigen Antrag des Gebührenpflichtigen. In beiden Fällen ist ein geeigneter Nachweis 
gegenüber der Stadtverwaltung zu führen. 

 

(2) Eine Verwertung von Bioabfällen auf dem eigenen Grundstück und damit am Ort der 
Entstehung im Sinne des Abs. 1 Satz 1 setzt voraus, dass 

 

-      eine fachgerechte Eigenkompostierung betrieben wird, 
 

- alle auf dem Grundstück anfallenden Bioabfälle dieser Eigenkompostierung zuge- 
führt werden, 

 

- eine ausreichend große Gartenfläche (mindestens 25 m² Gartenfläche/ Wohnein- 
heit, wobei Rasenflächen nicht mit berechnet werden) zur Verfügung steht, 

 

-      der selbstproduzierte Kompost zweckentsprechend und vollständig auf dem 
Grundstück verwendet wird und 

 

-      der/die bereitgestellten Bioabfallbehälter auch von keinem anderen Bewohner des 
Grundstücks benötigt werden. 

 

Ein Transport von Bioabfällen über die Grundstückgrenzen des Entstehungsortes ist 
unzulässig. 

 

Zum Nachweis der sachgerechten Eigenkompostierung ist das Vorhandensein mindes- 
tens eines Komposthaufens oder eines Komposters mit in Rotte befindlichem Material 
erforderlich. 
                                                              § 7 

Getrennte Überlassung der Abfälle 
1) 

 (1) Die überlassungspflichtigen Abfälle sind wie folgt getrennt zu überlassen: 

 - Bioabfälle  

 - Papier/Pappe/Kartonagen (PPK)  

 - Grünabfall/Grünschnitt 

 - Elektro- und Elektronikaltgeräte 

                                                
 
1) Fassung vom 10.12.2013 
3) Fassung vom 08.12.2014 
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 - Sperrige Abfälle 

 - Altmetalle 

 - Problem- und Sonderabfälle 

 - Altkleider und –textilien 

 - Kunststoffe 

- Glas 

 - Restabfälle. 
 

(2) Die Getrennthaltung von Bau- und Abbruchabfällen sowie die Anforderungen an deren 
 Vorbehandlung richten sich nach den Vorgaben des § 8 GewAbfV. 
 

(3)    Die Stadt kann die getrennte Überlassung weiterer Abfälle verlangen, wenn dafür ei- 
genständige Sammlungs- und Verwertungssysteme bestehen. Die Abfälle sind in der 
durch die Stadt öffentlich bekanntgemachten Weise bereitzustellen. 
 

§ 8 

Eigentumsübergang 
 
(1) Die Abfälle gehen in das Eigentum der Stadt über, sobald sie sich im oder auf dem 

Sammelfahrzeug befinden. Wird Abfall nach §§ 14 bis 18 vom Erzeuger oder Besitzer 
zu einer Anlage der Stadt bzw. der ZAK gebracht, geht dieser Abfall mit dem gestatte- 
ten Abladen in das Eigentum der Stadt bzw. der ZAK über. 

 

(2) Die Stadt ist nicht verpflichtet, im Abfall nach verlorenen oder wertvollen Gegenstän- 
den zu suchen. 

 

(3) Unbefugte dürfen bereitgestellten Abfällen, auch solchen in zugelassenen Abfallbehäl- 
tern, keine weiteren Abfälle hinzufügen oder aus den bereitgestellten Abfällen Abfälle 
entfernen. 

 
 

  ZWEITER ABSCHNITT 

Verwerten und Beseitigen 

 

§ 9 

Formen des Einsammelns 
3) 4) 

(1) Die Stadt sammelt und entsorgt die in ihrem Gebiet angefallenen und zu überlassen- 
den Abfälle 

 

1. im Rahmen des Holsystems (Abholung am angeschlossenen Grundstück), 
 

2. im Rahmen des Bringsystems (Bereithalten von Sammelbehältern bzw. Sammel- 
plätzen oder Einsatz eines Sammelfahrzeuges), 

 

3. im Rahmen der Selbstanlieferung durch den Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer zu 
den Entsorgungseinrichtungen. 

 

Die Systeme können auch kombiniert eingerichtet werden. 
 

(2) Die getrennt zu haltenden Abfälle sind vom Abfallerzeuger oder Abfallbesitzer folgen- 

                                                
3) Fassung vom 08.12.2014 
4) Fassung vom 13.12.2017 
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dermaßen zu überlassen: 
 
 

 
Abfallart 

 

Hol- 
system 

 

Bring- 
system 

Selbstanlieferung 
Städtische 

Wertstoffhöfe 

 

ZAK 

Restabfälle X    
Bioabfälle X    
Papier/Pappe/ 
Kartonagen 

 

X   

X 
 

X 

Grünabfall/ 
Grünschnitt 

  

X 
 

X 
 

X 

Elektro- und Elektro- 
nikaltgeräte 

 

X 
  

X* 
 

X 

Sperrige Abfälle X   X 
Altmetalle X  X X 
Problem- und Son- 
derabfälle 

  

X   

X 

Kunststoffe  X X* X 
Glas  X X* X 
Altkleider- und 
-textilien 

 

X  
X 

 

X* 
 

X 

 
* Selbstanlieferung nur entsprechend den Zweckbestimmungen des jeweiligen  
 Wertstoffhofes. Glas wird nur angenommen, wenn es sich um Glasverpackungen 
 handelt; die Annahme von Flachglas (Glasscheiben) ist ausgeschlossen. 
 
                                                            § 10 

Anzeige- und Auskunftspflichten, Nachweis- und Duldungspflichten 
3) 

(1)  Der Anschlusspflichtige im Sinne des § 5 muss der Stadtverwaltung jedes anschluss- 
pflichtige Grundstück schriftlich anzeigen. Beim Eigentumswechsel sind sowohl der bis- 
herige als auch der neue Anschlusspflichtige anzeigepflichtig. Die Anschluss- und Be- 
nutzungspflichtigen im Sinne des § 5 haben ferner über Art und Umfang der hierauf an- 
fallenden und überlassungspflichtigen Abfälle sowie die Zahl der auf dem Grundstück 
wohnenden Personen bzw. die ausgeübte gewerbliche oder industrielle Nutzung sowie 
die Anzahl der Beschäftigten Auskunft zu geben. Eine schriftliche Anzeige ist auch dann 
zu erstatten, wenn ein Grundstück erstmals anschlusspflichtig wird oder eine wesentli- 
che Änderung der Art und Menge der anfallenden Abfälle zu erwarten ist. Änderungen 
der anzuzeigenden Gegebenheiten sind in gleicher Weise schriftlich anzuzeigen, wobei 
Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Beschäftigten jeweils nur zum 01.01. eines Jah- 
res mitgeteilt werden müssen. 

 

(2)  Anschluss- und Benutzungspflichtige sind zur Auskunft über Art, Herkunft, Beschaffen- 
heit und Menge des Abfalls verpflichtet. Sie haben ferner über alle Fragen Auskunft zu 
erteilen, soweit sie die Abfallentsorgung und Gebührenberechnung betreffen. 

 

(3)  Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, auf denen überlassungspflichtige Abfäl- 
le anfallen, sind verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger Behälter sowie 
das Betreten des Grundstücks zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung der 
Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden (§ 19 Abs. 1 KrWG). 

 

(4)  Soweit es die Überwachung der Anschluss- und Benutzungspflicht erfordert, kann die 
Stadt Auskunft verlangen, das Grundstück betreten und Einsicht in die Unterlagen nach 
§ 47 Abs. 3 KrWG nehmen. 

                                                
3) Fassung vom 08.12.2014 
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§ 11 

Vorhalten und Benutzen der Abfallbehälter 
2) 3) 4) 

(1) Die Stadt stellt die zur Aufnahme des abzuholenden Abfalls vorgeschriebenen festen 
Abfallbehälter in ausreichender Zahl zur Verfügung. Der Anschlusspflichtige hat dafür 
zu sorgen, dass die Abfallbehälter ordnungsgemäß benutzt werden können. Die zur 
Verfügung gestellten Abfallbehälter sind schonend und sachgemäß zu behandeln. Fes- 
te Abfallbehälter sind bei Bedarf zu reinigen; Reparaturen dürfen nur durch die Stadt- 
verwaltung oder die von ihr hiermit beauftragten Unternehmen vorgenommen werden. 
Beschädigungen oder Verlust von festen Abfallbehältern sind der Stadtverwaltung un- 
verzüglich schriftlich anzuzeigen. Für Schäden an festen Abfallbehältern oder deren 
Verlust haftet der Anschlusspflichtige, falls er nicht nachweist, dass ihn insoweit kein 
Verschulden trifft. 

 

(2)   Die Stadtverwaltung bestimmt, welche und wie viele Behälter vorzuhalten sind. Auf 
schriftlichen Antrag stellt die Stadtverwaltung weitere Behälter zur Verfügung. Wird 
festgestellt, dass die vorhandenen festen Abfallbehälter für die Aufnahme des regel- 
mäßig anfallenden Abfalls nicht ausreichen und sind zusätzliche Abfallbehälter nicht 
beantragt worden, so haben die Anschluss- und Benutzungspflichtigen nach Anord- 
nung durch die Stadtverwaltung die erforderlichen zusätzlichen bzw. größeren Abfall- 
behälter entgegenzunehmen und zu benutzen. Die vorhandenen festen Abfallbehälter 
reichen in der Regel dann nicht aus, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Entleerungs- 
terminen festgestellt wird, dass der Abfallbehälter so gefüllt ist, dass sich der Deckel 
nicht mehr schließen lässt oder dass Abfälle neben den Abfallbehältern liegen. 

 

(3) Für anschlusspflichtige Grundstücke ist, soweit ein Anschluss- und Benutzungszwang 
 nach § 5 besteht und keine Ausnahme nach § 6 vorliegt, 

 

1. mindestens ein Behälter mit 120 Litern Behältervolumen für Bioabfälle  
 vorzuhalten. 

 

2. grundsätzlich mindestens ein Behälter mit 240 Litern Behältervolumen für Papier, 
Pappe und Kartonagen (PPK) vorzuhalten. Auf schriftlichen Antrag kann das Min-
destbehältervolumen auf 120 Liter reduziert werden. 
 

3. mindestens ein Behälter mit einem Behältervolumen von 60 Litern für Restab-
fälle vorzuhalten. 

 

(4) Die Bestimmung der vorzuhaltenden Behältergröße für Restabfälle aus privaten Haus-

haltungen erfolgt nach der Anzahl der auf einem Grundstück gemeldeten Personen. 

Ebenfalls berücksichtigt werden Personen, die sich tatsächlich und nicht nur vorüberge-

hend auf dem Grundstück aufhalten und zu einem Haushalt gehören, auch wenn sie 

nicht melderechtlich erfasst sind. Das regelmäßig vorzuhaltende Behältervolumen wird 

auf 11 Liter pro Person und Woche festgelegt, so dass bei einer Leerung des Abfallbe-

hälters alle 14 Tage folgende Restabfallbehältergrößen vorzuhalten sind: 

 
Anzahl der  
Personen 

 
nen 

vorzuhaltendes  
Behältervolumen bei 14- 

täglicher Leerung 

Vorzuhaltende  
Behältergröße 

1 Person   22 Liter 60 Liter 
2 Personen   44 Liter 60 Liter 

                                                
2)  Fassung vom 10.12.2013 
3)  Fassung vom 08.12.2014 
4)  Fassung vom 13.12.2017 
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3 Personen   66 Liter 90 Liter 
4 Personen   88 Liter 90 Liter 
5 Personen 110 Liter          120 Liter 
6 bis 10 Personen 132 bis  220 Liter          240 Liter 
11 bis 35 Personen 242 bis 770 Liter          770 Liter 
ab 36 Personen  mindestens 1.100 Liter 

 
 Für mehrere Benutzer auf einem Grundstück können auf schriftlichen Antrag für diese 

getrennte Abfallbehälter zugelassen werden, soweit die örtlichen Gegebenheiten dies 
erfordern. In diesem Fall ist jede Anfallstelle mit jeweils einem eigenen Behälter anzu-
schließen. Im Hinblick auf die vorzuhaltende Behältergröße darf das entsprechend der 
Gesamtpersonenanzahl vorzuhaltende Gesamtbehältervolumen nicht unterschritten 
werden. Über Ausnahmen in Härtefällen entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 
 

(5)     Für anschlusspflichtige andere Grundstücke (Anfallstellen von gewerblichen Siedlungs-
abfällen zur Beseitigung) ist ein ausreichendes Behältervolumen entsprechend der 
zu überlassenden Abfallmenge vorzuhalten, mindestens jedoch ein Behälter. Die Be-
stimmung der regelmäßig vorzuhaltenden Behältergröße für Restabfälle wird unter Zu-
grundelegung von Einwohnergleichwerten (EGW) ermittelt. Je Einwohnergleichwert ist 
ein Mindestvolumen von 11 Litern pro Woche erforderlich. 

 
      Einwohnergleichwerte werden nach folgender Regelung festgestellt: 

 

Unternehmen / Institution je Platz / Be- 
schäftigten / 
Bett/Kind 

EGW 

a) Krankenhäuser, Kliniken und ähnliche 
Einrichtungen 

je Platz 1 

b) öffentl. Verwaltungen, Geldinstitute, 
Verbände, Krankenkassen, Versiche- 
rungen, selbstständig Tätige der freien 
Berufe, selbstständige Handels-, In- 
dustrie- und Versicherungsvertreter 

je 3 Beschäftig- 
te 

1 

c) Speisewirtschaften, Imbiss-Stuben je Beschäftig- 
ten 

4 

d) Gaststättenbetriebe, die nur als 
Schankwirtschaft konzessioniert sind, 
Eisdielen 

je Beschäftig- 
ten 

2 

e) Beherbergungsbetriebe je 4 Betten 1 
f) Lebensmitteleinzel- und Großhandel je Beschäftig- 

ten 
2 

g) sonstige Einzel- und Großhandel je Beschäftig- 
ten 

0,5 

h) Industrie, Handwerk und übrige Ge- 
werbe 

je Beschäftig- 
ten 

0,5 

i) Tankstellen je Beschäftig-
ten 

2 

 

 

Die Summe der Einwohnergleichwerte wird bei Teilwerten auf den vollen Einwohner- 
gleichwert aufgerundet. 

 

In Fällen, zu denen die Buchstaben a) bis h) keine Regelungen enthalten, richtet sich 
das vorzuhaltende Behältervolumen nach dem regelmäßigen Abfallaufkommen und 
wird von der Stadtverwaltung entsprechend festgelegt. Insbesondere für   Sport- und 
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Großveranstaltungen sowie entsprechende Veranstaltungsstätten ist ein am tatsächli- 
chen Aufkommen orientiertes Behältervolumen vorzuhalten. Bei Bädern und Freizeit-
parks ist je Besucher ein Mindestvolumen von 0,1 Liter pro Woche erforderlich.  
 
Bei der Anzahl der Besucher ist die durchschnittliche jährliche Besucherzahl zugrunde 
zu legen. Bei nur saisonal betriebenen Bädern oder Freizeitparks erfolgt die Ermittlung 
der Besucherzahl nur anhand der Monate, in denen sie geöffnet sind, da auch nur in 
diesen Zeiten eine gebührenpflichtige Leerung der Abfallbehälter vorgenommen wird. 
 

(6)    Für mehrere benachbarte anschlusspflichtige Grundstücke können auf schriftlichen An-
trag für diese gemeinsame Abfallbehälter mit entsprechender Kapazität zugelassen 
werden, soweit die örtlichen Gegebenheiten dies erfordern. In diesem Fall ist ein Emp-
fangsbevollmächtigter für die Abfallgebührenbescheide zu bestimmen. 

 

(7)    Auf Grundstücken, auf denen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle aus an- 
deren Herkunftsbereichen anfallen (sog. gemischt genutzte Grundstücke), die gemäß 

 § 5 Abs. 3 Satz 2 gemeinsam gesammelt werden können, wird das sich nach Abs. 5 
berechnete Behältervolumen zu dem nach Abs. 4 zur Verfügung zu stellenden Behäl- 

 tervolumen hinzugerechnet. 
 

(8)    Können Grundstücke mit dem Sammelfahrzeug nicht angefahren werden oder bedeu- 
tet die Bereitstellung der festen Abfallbehälter an der nächsten befahrbaren Straße für  
den Anschlusspflichtigen eine unzumutbare Härte, kann die Stadt auf schriftlichen An- 
trag die Benutzung von zum einmaligen Gebrauch bestimmten Abfallsäcken zulassen. 
Die Stadtverwaltung legt die Bereitstellungsorte fest. Getrennthaltungspflichten gemäß 
dieser Satzung bleiben hierdurch unberührt. Die Mindestzahl der pro Kalenderjahr ab- 
zunehmenden Abfallsäcke wird nach den Bestimmungen des Abs. 4, 5 oder 7 berech- 
net. 

 

(9)    Für sonstige bebaute und zum Aufenthalt von Personen bestimmte, aber nicht ständig 
bewohnte Grundstücke (z.B. Wochenendhäuser, Ferienwohnungen), sind die Abfälle in 
den von der Stadt zugelassenen Abfallbehältern zur Abfuhr an von der Stadtverwaltung 
bestimmten Plätzen (Bereitstellungsplätze) bereitzustellen. Für diese Grundstücke kön-
nen auch gemeinsame Abfallbehälter mit entsprechend größerer Kapazität zuge-
lassen werden. Die Stadtverwaltung bestimmt im Einzelfall, welche Abfallbehälter vor- 
zuhalten sind. 

 

(10)  Für die Sammlung von Abfällen dürfen, wenn diese vorübergehend verstärkt anfallen, 
neben den festen Abfallbehältern nur die für den einmaligen Gebrauch bestimmten Ab- 
fallsäcke mit der Aufschrift „Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK)“ verwendet werden, die 
bei den von der Stadtverwaltung beauftragten Vertriebsstellen käuflich zu erwerben 
sind. Die auf den Abfallsäcken auf- gedruckten Verwendungsvorschriften sind zu beach-
ten. 

 

(11)  Die Stadtverwaltung bestimmt Form und Umfang der Benutzung der zugelassenen Ab- 
fallbehälter. 

 

§ 12 

Stand- und Bereitstellungsplätze der Abfallbehälter, Behältertransport 
3) 4) 

(1)   Der Anschlusspflichtige hat auf dem angeschlossenen Grundstück einen Standplatz 
für die Abfallbehälter einzurichten. Entsprechendes gilt für Abfallbehälter zur gemein-
samen Nutzung für mehrere Grundstücke entsprechend dem gemeinsamen schriftli-
chen Antrag bzw. den baurechtlichen Vorgaben. 

 

                                                
3) Fassung vom 08.12.2014 
4) Fassung vom 13.12.2017 
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(2)   Zur Entleerung sind die Abfallbehälter grundsätzlich an gut erreichbarer Stelle an dem 
zur Fahrbahn liegenden Rand des Gehwegs oder - soweit keine Gehwege vorhanden 
sind - am äußersten Fahrbahnrand vor dem Grundstück für eine gewünschte Entlee-
rung bereitzustellen (Bereitstellungsplatz). Der Straßenverkehr darf nicht oder nicht 
mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt werden. Nach erfolgter Leerung der  

 Behälter sind diese unverzüglich durch den Anschlusspflichtigen oder den von ihm Be-
auftragten auf das Grundstück zurückzustellen. Sofern der Verkehr durch eine derartige 
Bereitstellung mehr als notwendig und vertretbar beeinträchtigt wird, sind sie auf dem 
Grundstück in unmittelbarer Nähe der Fahrbahn aufzustellen. 
 

 Sofern aus topographischen oder verkehrstechnischen Gründen oder aus Gründen der 
Unfallverhütung ein Behälter nicht an seinem regelmäßigen Bereitstellungsplatz geleert 
werden kann, muss der Anschlusspflichtige sicherstellen, dass der Behälter an den von 
der Stadt im Einzelfall festgelegten Bereitstellungsplatz gebracht wird. 

 

(3)   Die Anschlusspflichtigen haben nach den gesetzlichen Vorschriften für die Verkehrssi- 
cherheit der Standplätze zu sorgen. Die Befugnisse der Bauaufsichtsbehörde bleiben 
unberührt. Die Anschlusspflichtigen haben zudem dafür zu sorgen, dass durch die Be-
reitstellung der Abfallbehälter vor dem Grundstück die Verkehrssicherheit nicht gefähr-
det wird. 

 

(4)  In besonderen Fällen - wenn zum Beispiel Grundstücke nicht von den Abfuhrfahrzeu-
gen angefahren werden können - kann die Stadt bestimmen, an welcher Stelle die Ab-
fallbehälter zur Entleerung bereitzustellen sind, wobei die betrieblichen Notwendigkei-
ten der Abfalleinsammlung zu berücksichtigen sind. Eine Änderung des bisherigen 
Stand- bzw. Bereitstellungsplatzes kann auch für einen vorübergehenden Zeitraum 
durch die Stadtverwaltung verfügt werden, wenn die sonst übliche Zu- und Anfahrt zu 
dem Grundstück gesperrt und dadurch der Transport der Abfallbehälter in unzumutba-
rer Weise erschwert wird. 

 

(5)   Die Stadt kann auch Sammel-Standplätze bzw. Sammel-Bereitstellungsplätze für meh-
rere Einzelgrundstücke bestimmen. Die sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtun-
gen obliegen in diesen Fällen den Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke ge-
meinschaftlich. Die baurechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 
 

(6) Auf schriftlichen Antrag des Grundstückseigentümers kann der Behältertransport nach 
Abs. 2 für Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von 60 bis 1.100 Liter gebüh-
renpflichtig durch die Stadt erfolgen. Bei sonstigen Anfallstellen kann der schriftliche 
Antrag auch durch einen Dritten erfolgen, sofern dieser bei Antragstellung eine Einver-
ständniserklärung des Grundstückseigentümers vorlegt. Der Antrag muss jeweils für al-
le auf dem Grundstück vorhandenen Abfallbehälter gestellt werden. Dies gilt auch für 
gemäß § 11 Abs. 6 gemeinsam zugelassene Abfallbehälter. Hierbei werden die Abfall-
behälter vom Standplatz zum Sammelfahrzeug transportiert, dort entleert und auf den 
Standplatz zurückgestellt. Die Transportwege müssen grundsätzlich höhengleich an die 
Standplätze und an die öffentliche Zuwegung angrenzen, mindestens 1,5 m breit und 
mit einem trittsicheren Belag, z.B. Verbundsteinpflaster, befestigt sein. Sie dürfen nicht 
durch Stufen, Schwellen, Einfassungen, Rinnen oder ähnliches unterbrochen sein. Hö-
henunterschiede sind durch Rampen auszugleichen. Diese Rampe darf für Abfallbehäl-
ter mit einem Fassungsvermögen bis 240 Liter ein Steigungsverhältnis von 1:5 nicht 
übersteigen. Beträgt das Fassungsvermögen des Abfallbehälters 770 Liter oder mehr, 
so darf die Steigung ein Verhältnis von 1:20 nicht übersteigen. Führt ein Transportweg 
durch Türen oder Tore, müssen die Türen oder Tore geeignete Feststellvorrichtungen 
haben. Die Behälter müssen am Leerungstag frei zugänglich sein. Soweit rechtlich zu-
lässig wird die Stadt im Hinblick auf das Betreten bzw. Befahren des Privatgrundstü-
ckes von einer Haftung durch von ihr oder ihren Erfüllungsgehilfen verursachte Schä-
den freigestellt. Sofern bei sonstigen Anfallstellen der Antrag von einem Dritten gestellt 
wird, muss sich die Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers auch auf die 
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Haftungsfreistellung beziehen. 
  
 § 13 

Sammeln und Transport 
1) 2) 3) 4) 

(1)  Die Abfallbehälter werden grundsätzlich regelmäßig abgefahren. Die für die Abfuhr vor- 
gesehenen Wochentage werden in einem Abfuhrplan veröffentlicht. Die Stadt kann im 
Einzelfall oder für einzelne Abfuhrbereiche einen längeren oder kürzeren Zeitraum für 
die regelmäßige Abfuhr festlegen; in diesem Falle gilt Satz 2 entsprechend. Muss der 
Zeitpunkt der regelmäßigen Abfuhr aus besonderen Gründen verlegt werden, soll dies 
rechtzeitig veröffentlicht werden. Unterbleibt diese Veröffentlichung, können hieraus kei- 
ne Ansprüche, insbesondere Gebührenerstattungen, hergeleitet werden. 

 

(2)  Der regelmäßige Leerungsrhythmus der Abfallbehälter ist folgendermaßen festgelegt: 
 

Abfallart Abfallbe-
hälter 
nach  

§ 3 Abs. 1 

Behälter und 
Fassungsvermögen 

Leerungsrhythmus 

Bioabfall 1. braune Behälter/graue 
Behälter mit brauner 
Kennzeichnung 
mit 120/240 l 

Dezember-April: 14-täglich, 
Mai-November: 1x pro Woche 

Papier/Pappe 
Kartonagen 

2./8. c) blaue Behälter/graue 
Behälter mit blauer 
Kennzeichnung  mit 
120/240l/ 0,77m³/1,1 m³ 
oder Abfallsäcke aus 
Papier mit 70 l 

alle 4 Wochen 

Restabfälle 3.  graue Behälter 
mit 60/90/120/240 l 

14-täglich 
 

Restabfälle 4. graue/grüne Großbehäl-
ter 
mit 0,77/1,1 m³  
 

1x pro Woche,  
2x pro Woche,  
14-täglich 

Restabfälle 4. Großbehälter 
mit 5 m³ 

1 x pro Woche, 
14-täglich 

Restabfälle 5., 6., 7. Gleitabrollbehälter,  
Pressbehälter, 
Absetzmulden 

14-täglich, 
1x pro Woche, 
2x pro Woche“ 

 
(3)  Die zugelassenen Abfallbehälter bis zu einem Fassungsvermögen von 5 m³ sind von 

den Überlassungspflichtigen am Abfuhrtag spätestens um 7.00 Uhr so vor dem Grund- 
stück auf dem Gehweg bzw., wenn ein solcher nicht vorhanden ist, am Straßenrand 
bereit zu stellen, dass das Sammelfahrzeug an die Abfallbehälter heranfahren kann 
und das Laden sowie der Abtransport ohne Schwierigkeiten und Zeitverlust möglich ist. 
Der Bereitstellungszeitraum endet um 20.00 Uhr am Abfuhrtag. Aus besonderen Grün- 
den können die Zeiten nach kurzfristiger Bekanntmachung geändert werden. Die zuge- 
lassenen Abfallbehälter sind von den Überlassungspflichtigen nach Entleerung bzw. 
am Ende des Bereitstellungszeitraums auf den Standplatz zurückzustellen. Der Über- 

                                                
1) Fassung vom 10.12.2013 
2) Fassung vom 10.12.2013 
3) Fassung vom 08.12.2014 
4) Fassung vom 13.12.2017 
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lassungspflichtige muss erforderlichenfalls die Abfallbehälter zu einem geeigneten Be- 
reitstellungsplatz bringen. Die Aufstellung muss so erfolgen, dass Fahrzeuge und Fuß- 
gänger nicht behindert oder gefährdet werden. Weisungen der Beauftragten der Stadt-  

 verwaltung hinsichtlich der Bereitstellungsplätze sind zu befolgen. Erfolgt die Aufstel- 
lung außerhalb des Bereitstellungszeitraums, so hat der Überlassungspflichtige das Risi-
ko der Zerstörung zu tragen. 

 
 

(4)  Die zum einmaligen Gebrauch bestimmten blauen Abfallsäcke nach § 3 Abs. 1 Num- 
mer 8 Buchstabe a sind mit den entsprechenden Behältern für Restabfälle zur Abho- 
lung bereit zu stellen. Die zum einmaligen Gebrauch bestimmten braunen Abfallsäcke 
nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 Buchstabe b sind mit den entsprechenden Behältern für Bi- 
oabfälle zur Abholung bereit zu stellen. 

 

(5) Nach der Leerung oder wenn die zugelassenen Abfallbehälter nicht innerhalb des fest- 
gelegten Bereitstellungszeitraumes abgefahren bzw. entleert wurden, ist der Überlas- 
sungspflichtige verpflichtet, die Abfallbehälter von der öffentlichen Verkehrsfläche zu 
entfernen und zu sichern. 

 

(6)  Die Abfallbehälter sind stets geschlossen zu halten. Die festen Abfallbehälter dürfen 
nur so gefüllt werden, dass ihre Deckel noch gut schließen und eine spätere ordnungs- 
gemäße Entleerung möglich ist. Insbesondere ist ein Einstampfen und Einschlämmen 
sowie das Einfüllen von brennenden, glühenden oder heißen Abfällen nicht erlaubt. Ent-
sprechende Weisungen der Beauftragten der Stadtverwaltung sind zu befolgen. 

 

(7)  Feste Abfallbehälter, die im Umleerverfahren Verwendung finden und so gefüllt sind, 
dass sie durch die automatische Schüttvorrichtung des Sammelfahrzeugs nicht ange- 
hoben werden können, werden nicht entleert. 

 

 Feste Abfallbehältnisse, die im Wechselverfahren Verwendung finden (Gleitabrollcon- 
tainer, Absetzmulden und Pressbehälter), werden nur dann transportiert, abgefahren o-
der entleert, wenn das auf den Behältnissen angegebene zulässige Gesamtgewicht nicht 
überschritten bzw. die Behältnisse so befüllt sind, dass eine Gefährdung der Ver-
kehrssicherheit ausgeschlossen werden kann. 
 
Abfallbehälter, bei denen der Verwendungszweck nicht beachtet wird, müssen nicht ent-
leert bzw. abgefahren werden. Falls sie entleert bzw. abgefahren werden und hierdurch 
Sortier- bzw. Entsorgungskosten entstehen, so werden diese nach dem tatsächlichen 
Aufwand dem Verursacher in Rechnung gestellt. 
 

(8) Können Abfallbehälter aus einem von der Stadt nicht zu vertretenden Grund nicht ent- 
leert oder abgefahren werden, so erfolgt die Entleerung oder Abfuhr erst am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag. 

 

(9) Bei Straßenbauarbeiten oder sonstigen Straßensperrungen haben die Überlassungs- 
pflichtigen die Abfallbehälter an die nächste von der Stadt zu bestimmende, befahrbare 
Straße zu verbringen und nach Entleerung bzw. am Ende des Bereitstellungszeitraums 
auf den Standplatz zurückzustellen. 

 

(10) Bei sonstigen vorübergehenden Einschränkungen, Unterbrechungen, Verspätungen 
und Ausfällen der Abfuhr, insbesondere in Folge von Betriebsstörungen, betriebsnot- 
wendigen Arbeiten, behördlichen Verfügungen oder höherer Gewalt besteht kein An- 
spruch auf Schadenersatz oder Entschädigung. 
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§ 14 

Abfuhr sperriger Abfälle 

              4) 
(1) Sperrige Abfälle, die infolge ihrer Größe oder Beschaffenheit auch nach einer Zerklei- 

nerung nicht in die zugelassenen Abfallbehälter aufgenommen werden können oder 
das Entleeren erschweren, werden auf fernmündlichen oder schriftlichen Antrag abge- 
fahren (Einzelabruf). Beim Antrag sind Art und Menge der sperrigen Abfälle anzuge- 
ben. Das Höchstvolumen der sperrigen Abfälle darf für die Regelabfuhr 3 cbm nicht 

 
 

überschreiten. Sperrige Abfälle aus Metall werden nach Maßgabe von § 15 getrennt er- 
fasst. 
 
Die Stadt setzt den Termin zur Abholung der sperrigen Abfälle fest. Bei Vereinbarung 
eines kurzfristigen Termins erfolgt die Abholung termingebunden innerhalb von drei  
Tagen (Express-Sperrmüll). Die Abfuhr kann maximal 2-mal jährlich pro Haushalt 
bzw. Unternehmen in Anspruch genommen werden. Im Zweifelsfall entscheidet die 
Stadt, welche Gegenstände als sperrige Abfälle entsorgt werden. 

 

(2) Die Stadtverwaltung kann verlangen, dass sperrige Abfälle getrennt nach Wertstoffar- 
ten bereitzustellen sind. 

 

(3) Von der Abfuhr ausgenommen sind Abfälle, die auf Grund ihrer Einzelgröße (Höchst- 
breite 1,70 m) oder ihres Einzelgewichts (Höchstgewicht 50 kg) nicht verladen werden 
können. Das gleiche gilt, wenn von einer Zerkleinerungsmöglichkeit kein Gebrauch 
gemacht wurde oder Abfälle bereitgestellt werden, die in die für das Grundstück zuge- 
lassenen Abfallbehälter verfüllt werden können. 
 

 

Von der Abfuhr ausgeschlossen sind weiterhin: 
 

1. sperrige Abfälle aus Renovierungs-, Umbau- und Abbrucharbeiten (z.B. Fenster, 
Türen, Badewannen, Bauholz, Waschbecken, Tapetenabfälle, Fußleisten, Panee- 
len etc.) 

 

2. Öltanks, Ölfässer, große Fässer 
 

3. sperrige Abfälle aus Metall (z.B. Gasherd, Fahrrad) 
 

4. sperrige Abfälle aus Glas oder Spiegelglas 
 
5. Autoteile, Motorräder, Mopeds 

 

6. Elektro-, Kühl- und Gefrier-Altgeräte 
 

7. Grünabfall/Grünschnitt 
 

8. PPK 
 

9. mineralische Abfälle 
 

10. Problem- und Sonderabfälle. 
 

 (4) Für sperrige Abfälle, die die in Absatz 1 Satz 3 oder 7 oder Absatz 3 Satz 1 genannte 
Voraussetzungen überschreiten, sind besondere Vereinbarungen zu treffen. 

 

(5) Soweit sperrige Abfälle durch die Stadt nicht abgefahren werden, hat der Abfallbesitzer 
für die Beförderung dieser Abfälle zu der von der Stadt bestimmten Anlage selbst zu 
sorgen. Er hat dies der Stadtverwaltung auf Verlangen anzuzeigen. 

 

(6) Die sperrigen Abfälle sind an den jeweiligen Abfuhrtagen so vor dem Grundstück be- 
                                                
4) Fassung vom 13.12.2017 
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reitzustellen, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist, insbesondere niemand ge- 
fährdet wird und die Straßen nicht verschmutzt werden. Öffentliche Verkehrsflächen 
dürfen für sperrige Abfälle nur am Abfuhrtag in Anspruch genommen werden. Erfolgt 
die Abfuhr nicht an dem von der Stadt bestimmten Abfuhrtag, ist der Sperrmüll von der 
öffentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. Ein anderer Bereitstellungsplatz als vor dem 
jeweiligen Grundstück kann im Einzelfall von der Stadt bestimmt werden. 

 
(7) § 12 Abs. 2, 3 und 4 und § 13 Abs. 3, Abs. 7 Satz 3 und 4, Abs. 9 und 10 gelten ent-

sprechend. 
 

(8) Sperrige Abfälle können unmittelbar an der Abfallentsorgungsanlage der ZAK entspre- 
chend deren Zweckbestimmung und Benutzungsordnung angeliefert werden. Bei 
Überschreitung von haushaltsüblichen Mengen (vgl. § 13 Abs. 2 Abfallgebührensat- 
zung) ist eine Anlieferung an der Abfallentsorgungsanlage der ZAK nur gegen geson- 
derte Gebühr zulässig. 
 

§ 15 

Abfuhr von Elektro- und Elektronikaltgeräten, sperrigen 

Abfällen aus Metall sowie Altkleider und –textilien 
1) 3) 

(1) Elektro- und Elektronikaltgeräte (nur Großgeräte), sperrige Abfälle aus Metall sowie 
Altkleider und -textilien in haushaltsüblicher Art und Menge werden auf fernmündlichen 
oder schriftlichen Antrag abgefahren (Einzelabruf). Beim Antrag sind Art und Menge 
der Abfälle anzugeben. Die Stadt setzt den Termin zur Abholung fest. Bei der Abho- 
lung der Großgeräte können auch Kleingeräte zur Abfuhr bereitgestellt werden. Altklei- 
der und –textilien sind in verschlossenen, wasserfesten Säcken (bis zu 70 l Fassungs- 
vermögen) bereitzustellen. 

 

(2) Für Elektro- und Elektronikaltgeräte, sperrige Abfälle aus Metall sowie Altkleider und - 
textilien, die die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen überschreiten, sind besonde- 
re Vereinbarungen zu treffen. 

 

(3) Soweit Elektro- und Elektronikaltgeräte, sperrige Abfälle aus Metall sowie Altkleider 
und -textilien durch die Stadt nicht abgefahren werden, hat der Überlassungspflichtige 
für die Beförderung dieser Abfälle zu der von der Stadt bestimmten Anlage selbst zu 
sorgen. Er hat dies der Stadtverwaltung auf Verlangen anzuzeigen. 
 

(4) Die Elektro- und Elektronikaltgeräte, sperrige Abfälle aus Metall sowie Altkleider und - 
textilien sind an den jeweiligen Abfuhrtagen so bereitzustellen, dass niemand gefährdet 
wird und die Straßen nicht verschmutzt werden können. Öffentliche Verkehrsflächen 
dürfen nur am Abfuhrtag in Anspruch genommen werden. Erfolgt die Abfuhr nicht an 
dem von der Stadt bestimmten Abfuhrtag, sind die Elektro- und Elektronikaltgeräte sper-
rige Abfälle aus Metall sowie Altkleider und -textilien von der öffentlichen Verkehrs-
fläche zu entfernen. 

 

(5) Für die Elektro- und Elektronikaltgeräte, sperrige Abfälle aus Metall sowie Altkleider 
und -textilien gelten § 12 Abs. 2, 3 und 4 und § 13 Abs. 3, Abs. 7 Satz 3 und 4, 
Abs. 9 und 10 entsprechend. 

 

(6) Elektro- und Elektronikaltgeräte (Groß- und Kleingeräte), sperrige Abfälle aus Metall 
sowie Altkleider und -textilien können auch unmittelbar an den dafür vorgesehenen 
Wertstoffhöfen der Stadt entsprechend deren   jeweiligen Zweckbestimmung und an 
dem Wertstoffhof der ZAK angeliefert werden. 
 

                                                
1) Fassung vom 10.12.2013 
3) Fassung vom 08.12.2014 
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(7) Altkleider und -textilien können in den Ortsbezirken Dansenberg, Einsiedlerhof, Erzhüt-
ten, Hohenecken, Mölschbach, Morlautern und Siegelbach beim Personal des Sammel-
fahrzeugs für Problem- und Sonderabfälle an den öffentlich bekannt gemachten Abfuhr-
tagen zu den angegebenen Abfuhrzeiten abgegeben werden. 

 
§ 16 

Entsorgung von Grünabfall/Grünschnitt 
1) 3) 4) 

(1) Im Rahmen eines Bringsystems (Aufstellen von Containern im Stadtgebiet) erfolgt eine 
zusätzliche Entsorgung von Grünabfall/Grünschnitt, d.h. Garten- und Parkabfällen so- 
wie Landschaftspflegeabfällen, in haushaltsüblichen Mengen. Die Erfassung dieser Ab- 
fälle erfolgt in der Regel zweimal jährlich, im Herbst und Frühjahr. Die Containerstand- 
orte und der Zeitraum ihrer Bereitstellung werden öffentlich bekannt gegeben. Jährlich  
erfolgt an öffentlich bekannt gemachten Standorten eine Weihnachtsbaumsammlung. 
Darüber hinaus wird eine saisonale Laubsammlung (Oktober/November) über von der 
Stadt gesondert zur Verfügung gestellte Abfallsäcke aus Papier mit dem Aufdruck 
„Laubsack der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK)“ durchgeführt. Diese Abfallsäcke 
können bei den Wertstoffhöfen abgegeben und im Rahmen der zusätzlichen Entsor-
gung nach Satz 1 in die Container geworfen werden. 

 
(2) Von der Abfuhr ausgenommen ist Grünabfall/Grünschnitt, der auf Grund seiner Einzel- 

größe oder seines Einzelgewichts nicht verladen werden kann. 
 

(3) Für Grünabfall/Grünschnitt, der die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen über- 
schreitet bzw. der unter Absatz 2 fällt, sind besondere Vereinbarungen zu treffen. 

 

(4) Soweit Grünabfall/Grünschnitt durch die Stadt nicht abgefahren wird, hat der Abfallbe- 
sitzer für die Beförderung dieser Abfälle zu der von der Stadt bestimmten Anlage selbst 
zu sorgen. Er hat dies der Stadtverwaltung auf Verlangen anzuzeigen. 

 

(5) Für Grünabfall/Grünschnitt gilt  § 13 Abs. 7 Satz 3 und 4 entsprechend. 
 

(6)    Grünabfall/Grünschnitt kann auch unmittelbar an den dafür vorgesehenen Wertstoffhö- 
fen der Stadt entsprechend deren jeweiligen Zweckbestimmungen und am Wertstoffhof 
der ZAK angeliefert werden. 

 

§ 17 

Getrennte Überlassung von Problemabfällen und Sonderabfällen 
3) 

(1) Problemabfälle und Sonderabfälle, für die die Stadt nach § 4 Abs. 3 LKrWG annah- 
mepflichtig ist, sind getrennt zu überlassen. § 10 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 

(2) Für die getrennte Überlassung der Abfälle nach Abs. 1 bestimmt die Stadt, welche 
Ab- fälle mit einem Sammelfahrzeug eingesammelt werden und welche einer be-
stimmten Annahmestelle zu überlassen sind. Für die Anlieferung zur Annahmestelle 
gilt § 18 entsprechend. Die Abfälle sind von dem Erzeuger oder dem Besitzer bzw. 
einem von ihm Beauftragten zu übergeben. 

 

(3) Problemabfälle und Sonderabfälle dürfen in haushaltsüblicher Art und Menge nur an 
den öffentlich bekannt gemachten Abfuhrtagen und den angegebenen Abfuhrzeiten 
beim Personal des Sammelfahrzeuges abgegeben werden. Das Abstellen von Prob- 
lem- und Sonderabfällen an den Haltestellen des Umweltmobils ist verboten. 

                                                
1) Fassung vom 10.12.2013 
3) Fassung vom 08.12.2014 
4) Fassung vom 13.12.2017 
3) Fassung vom 08.12.2014 
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(4) Problemabfälle und Sonderabfälle können auch unmittelbar bei der ZAK entsprechend 
deren Benutzungsordnung abgegeben werden. 

 
 
         § 18 

Selbstanlieferung von Abfällen 
 
(1) Abfälle, insbesondere sperrige Abfälle, Flüssigkeiten, Altautos, Altreifen, Erdaushub, 

Bauschutt, zur Entsorgung ausreichend entwässerter Klär- bzw. Fäkalschlamm, Stra- 
ßenaufbruch sowie Abfälle, die nicht in zugelassenen Abfallbehältern gesammelt wer- 
den können, können im Rahmen der jeweiligen Benutzungsordnung und unter Beach- 
tung weiterer Regelungen der Stadtverwaltung zu der von dieser bestimmten Anlage 
oder Sammelstelle verbracht oder einem von der Stadt beauftragten Dritten überlassen 
werden. Die Stadtverwaltung kann verlangen, dass Abfälle getrennt nach Wertstoffar- 
ten angeliefert werden. Der Transport hat in geschlossenen oder gegen den Verlust 
des Abfalls in sonstiger Weise gesicherten Fahrzeugen zu erfolgen. Beim Anliefern auf 
den Wertstoffhöfen sind die Weisungen des Personals  zu befolgen. 

 

(2) Mit der Übergabe der Abfälle übernehmen sowohl der Anlieferer als auch der Trans- 
porteur die Gewähr, dass ihre Fahrzeuge keine von der Entsorgung ausgeschlossenen 
Abfälle enthalten; sie haften unbeschadet der Haftung Dritter für Folgen, die sich aus 
der Nichtbeachtung dieser Bestimmung ergeben. 

 

(3) Die jeweilige Benutzungsordnung kann hinsichtlich der Abnahmeverpflichtung der Stadt 
oder sonstiger von der Stadt beauftragter Dritter Beschränkungen vorsehen. Die Stadt-
verwaltung kann im Übrigen die Anlieferung im Einzelfall regeln. 

 

(4) § 53 KrWG bleibt unberührt. 
 

DRITTER ABSCHNITT 

Ordnungswidrigkeiten 

 
§ 19 

Ordnungswidrigkeiten 
1) 4) 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Abs. 5 der Gemeindeordnung handelt, wer vorsätz- 

lich oder fahrlässig 
 

1. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 2 nicht für die Beförderung der Abfälle zu der von der 
Stadt bestimmten Anlage sorgt, 

 

2. entgegen § 4 Abs. 3 Satz 3 der von der Stadt angeordneten Anzeigepflicht nicht 
nachkommt, 

 

3. entgegen § 5 Abs. 1, 2 oder 3 sein Grundstück nicht an die Abfallentsorgung der 
Stadt anschließt, 

 

4. entgegen § 8 Abs. 3 bereitgestellten Abfällen unbefugt weitere Abfälle hinzufügt 
oder aus den bereitgestellten Abfällen Abfälle entfernt, 

 

5. entgegen § 9 Abs. 2 Abfälle nicht in der vorgeschriebenen Weise im Bring- bzw. 
Holsystem oder durch Selbstanlieferung überlässt, 

 

6. entgegen § 9 Abs. 2 in Wertstoffhöfen außer den zulässigen Abfällen sonstige Ab- 

                                                
1) Fassung vom 10.12.2013 
4) Fassung vom 08.12.2014 
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fälle ablagert oder die Ablagerung der Abfälle nicht ordnungsgemäß vornimmt, 
 

7. entgegen § 10 Abs. 1, 2 oder 3 seiner Anzeige- oder Auskunftspflicht nicht, nicht 
rechtzeitig, nicht vollständig oder unrichtig nachkommt, 

 

8. entgegen § 11 Abs. 1 die zur Verfügung gestellten Abfallbehälter nicht schonend 
und sachgemäß behandelt oder eine Beschädigung oder den Verlust nicht unver- 
züglich anzeigt, 

 

9. entgegen § 11 Abs. 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Abfallbehälter bzw. entgegen § 11 Abs. 8 
Abfallsäcke nicht in ausreichendem Umfang vorhält, 

 

10. einer vollziehbaren Anordnung der Stadtverwaltung gemäß § 12 Abs.  4über die 
Stand- und Bereitstellungsplätze der Abfallbehälter nicht nachkommt, 

 

11. entgegen § 13 Abs. 3 Abfallbehälter, entgegen § 13 Abs. 4 Abfallsäcke, entgegen 
§ 14 Abs. 8 sperrige Abfälle sowie entgegen § 15 Abs. 5 Elektro- und Elektroni- 
kaltgeräte nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß oder entgegen den vollziehbaren 
Anordnungen der Stadtverwaltung bereitstellt, 

 

12. entgegen § 13 Abs. 5 Abfallbehälter, entgegen § 14 Abs. 6 und 7 sperrige Abfälle 
oder entgegen § 15 Abs. 4 Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht von der öffentli- 
chen Verkehrsfläche entfernt und sichert, 

 

13. entgegen § 18 Abs. 2 Abfälle, die von der Entsorgung ausgeschlossen sind, auf 
den von der Stadtverwaltung bestimmten Abfallentsorgungsanlagen ablagert. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend EURO geahn-
det werden. 

 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist die Stadtverwaltung. 

 
VIERTER ABSCHNITT 

Inkrafttreten 

 
§ 20 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Abfallsatzung der Stadt Kaiserslautern vom 22. Mai 2003 außer  
Kraft. 

 
 
Kaiserslautern, 12.12.2012 
Stadtverwaltung  
 
gez. Dr. Klaus Weichel 
Oberbürgermeister 
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Die Satzung wurde am 15.12.2012 gem. §§ 24, 27 GemO und 17 der Hauptsatzung der Stadt 
Kaiserslautern in der Tageszeitung "Die Rheinpfalz" - Ausgabe Kaiserslautern - öffentlich be-
kannt gemacht. 

 

Die Satzung ist am 01.01.2013 in Kraft getreten. 

 
Kaiserslautern, 03.01.2013 
Stadtverwaltung 
Im Auftrag 
 
Wildt 
Stadtamtmann  


